
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2018/11/5 LVwG-435-7/2017-
R15

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.2018

Rechtssatznummer

1

Entscheidungsdatum

05.11.2018

Norm

WRG 1959 §104 Abs1

WRG 1959 §105 Abs1

WRG 1959 §106

WRG 1959 §31c Abs5

Rechtssatz

Eine wasserrechtliche Bewilligung kann nicht allein deshalb versagt werden, weil bei einer allenfalls mangelhaften

Ausführung öffentliche Interessen verletzt werden könnten.

Schlagworte

Wasserrecht, Versagung Bewilligung, mangelhafte Ausführung Vorhaben
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